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Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Lichtenstein/Sa.

In der 8. ordentlichen öffentlichen Sitzung des Stadtrates der
Stadt Lichtenstein/Sa. am 19. Mai 2025 wurden folgende
Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. SR/359/2025
Feststellung des Jahresabschlusses 2021
Der nach § 88 SächsGemO aufgestellte Jahresabschluss 2021 der
Stadt Lichtenstein/Sa. wird gemäß § 88c Abs. 2 SächsGemO nach
Durchführung der örtlichen Prüfung nach § 104 Abs. 1 i. V. m. § 103
Abs. 1 SächsGemO wie folgt festgestellt: 

In der Ergebnisrechnung mit
– Summe der ordentlichen Erträge von 25.204.738,16 €
– Summe der ordentlichen Aufwendungen von    22.201.749,66 €
– einem ordentlichen Jahresergebnis von             3.002.988,50 €
– Summe der außerordentlichen Erträge von 2.308.439,21 €
– Summe der außerordentlichen

Aufwendungen von 518.486,62 €
– einem Sonderergebnis von 1.789.952,59 €
– Gesamtergebnis 4.792.941,09 €

in der Finanzrechnung mit
– Zahlungsmittelsaldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit von 5.239.258,90 €
– Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

von -424.413,43 €
– Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

von -671.581,93 €
– Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

von -1.380.734,79 €
– Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

um 2.762.528,75 €

in der Vermögensrechnung (Bilanz) mit
– einer Bilanzsumme von                                  102.194.501,88 €
– einem Anlagevermögen von                           77.647.559,96 €
– einem Umlaufvermögen von                           24.529.956,90 €

darunter dem Bestand an liquiden Mitteln von 9.032.778,18 €
– Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von            16.985,02 €
– einer Kapitalposition von 53.006.411,05 €

darunter einem Basiskapital von 35.106.981,23 €
und Rücklagen von 17.899.429,82 €
und Fehlbeträgen von 0 €

– Passiven Sonderposten von 25.109.096,03 €
– Rückstellungen von 624.803,88 €
– Verbindlichkeiten von 23.442.889,69 €
– Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von        11.301,23 €

und Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 
(in Anspruch genommene Verpflichtungsermäch-
tigungen, gebildete Ermächtigungsübertragungen 
und Bürgschaften) von   7.371.534,47 €

darunter Bürgschaften 5.037.304,09 €

Ergebnisverwendung
– ordentliches Ergebnis Überschuss 3.002.988,50 €

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses

– Sonderergebnis Überschuss 1.789.952,59 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen
des Sonderergebnisses

Der Bericht der örtlichen Prüferin über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss-Nr. SR/358/2025
Projektfreigabe: „Umbau des ehemaligen Stadtbades zum
Naherholungszentrum“
Der Stadtrat beschließt die Projektfreigabe zur Errichtung eines Frei-
bades mit biologischer Wasseraufbereitung als Ausbaustufe 1 inner-
halb des Gesamtprojektes „Umbau des ehemaligen Stadtbades
zum Naherholungszentrum“.

Beschluss-Nr. SR/357/2025
Wahl eines weiteren sachkundigen Einwohners für den Jugend-
beirat
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. wählt Herrn Thure Adelmeier
als sachkundigen Einwohner widerruflich als Mitglied in den
Jugendbeirat.

Beschluss-Nr. SR/363/2025
Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrates, der
Ausschüsse und der Beiräte der Stadt Lichtenstein/Sa. 
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. beschließt die Neufassung
der Geschäftsordnung des Stadtrates, der Ausschüsse und der
Beiräte der Stadt Lichtenstein/Sa. in der Fassung vom 19.05.2025.

Beschluss-Nr. SR/347/2025
Anpassung von Provisionen für gewährte Kommunalbürgschaf-
ten der Stadt Lichtenstein/Sa.
Der Stadtrat beschließt die Anpassung von Provisionen für gewähr-
te Kommunalbürgschaften der Stadt Lichtenstein/Sa. in Höhe von
1,5 % auf 3 % p.a  gegenüber der Städtischen Wohnungsgesell-
schaft mbH (SWG mbH) ab 2025.

Beschluss-Nr. SR/362/2025
Billigung sowie Bestimmung zur Veröffentlichung und öffentli-
chen Auslegung des 2. Entwurfes des Bebauungsplanes
„Wohnbebauung ehemaliger Hartplatz Michelner Straße“ in
Lichtenstein/Sa.
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. beschließt,
1. die Billigung des 2. Entwurfes des Bebauungsplanes „Wohnbe-

bauung ehemaliger Hartplatz Michelner Straße“ in Lichten-
stein/Sa. mit Begründung in der Fassung vom 04.04.2025 und
nach § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB die Veröffent-
lichung im Internet sowie die öffentliche Auslegung nochmalig
nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen durchzuführen

2. die Veröffentlichung und Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
ortsüblich bekannt zu machen

3. gleichzeitig mit der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Trägerbeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB unter
Einbeziehung der berührten Behörden, sonstigen Träger öffentli-
cher Belange und Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 nur zu
den geänderten bzw. ergänzten Teilen durchzuführen.

Beschluss-Nr. SR/369/2025
Vergabe der Bauleistung Los 3 Stahlbau zur Baumaßnahme
Errichtung Feuerwehrgerätehaus Heinrichsort
Der Stadtrat vergibt nach Öffentlicher Ausschreibung die oben
genannte Bauleistung an die Firma Stahl- und Industriebau Bönning-
heim GmbH & Co. KG, Carsdorfer Höhe 1 in 04523 Pegau, mit einer
geprüften Vergabesumme in Höhe von 112.469,68 € brutto.

Beschluss-Nr. SR/370/2025
Vergabe der Bauleistung Los 4.1 Dach zur Baumaßnahme
Errichtung Feuerwehrgerätehaus Heinrichsort
Der Stadtrat vergibt nach Öffentlicher Ausschreibung die oben
genannte Bauleistung an die Firma Börner Spezialbau, Freiberger
Str. 28 in 08626 Adorf, mit einer geprüften Vergabesumme in Höhe
von 170.238,75 € brutto.
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Beschluss-Nr. SR/365/2025
Vergabe der Bauleistung Los 4.2 Wand zur Baumaßnahme
Errichtung Feuerwehrgerätehaus Heinrichsort
Der Stadtrat vergibt nach Öffentlicher Ausschreibung die oben
genannte Bauleistung an die Firma Wunsch-Dach GmbH, Neue
Wildenauer Str. 7 in 08237 Steinberg, mit einer geprüften Vergabe-
summe in Höhe von 94.196,88 € brutto.

Beschluss-Nr. SR/366/2025
Vergabe der Bauleistung Los 10 Fenster, Sonnenschutz, Außen-
türen zur Baumaßnahme Errichtung Feuerwehrgerätehaus
Heinrichsort
Der Stadtrat vergibt nach Öffentlicher Ausschreibung die oben
genannte Bauleistung an die Firma Fensterbau & Glaserei Putscher,
Goethestr. 19 in 08233 Treuen, mit einer geprüften Vergabesumme
in Höhe von 35.719,54 € brutto.

Beschluss-Nr. SR/367/2025
Vergabe der Bauleistung Los 16 Sanitär-, Heizung- und
Lüftungsinstallation zur Baumaßnahme Errichtung Feuerwehr-
gerätehaus Heinrichsort
Der Stadtrat vergibt nach Öffentlicher Ausschreibung die oben
genannte Bauleistung an die Firma Haustechnik Kraska GmbH,
Waldenburger Str. 25 in 09353 Oberlungwitz, mit einer geprüften
Vergabesumme in Höhe von 259.574,74 € brutto.

Beschluss-Nr. SR/368/2025
Vergabe der Bauleistung Los 17 Elektroinstallation zur Baumaß-
nahme Errichtung Feuerwehrgerätehaus Heinrichsort
Der Stadtrat vergibt nach Öffentlicher Ausschreibung die oben
genannte Bauleistung an die Firma David Wesser Elektroinstallation,
Hauptstraße 10 b in 08396 Oberwiera, mit einer geprüften Vergabe-
summe in Höhe von 129.335,34 € brutto.

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses

In der 7. ordentlichen öffentlichen Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses der Stadt Lichtenstein/Sa. am 05.05.2025
wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: VA/098/2025
Annahme von Spenden
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Annahme von Geld- und
Sachspenden gemäß Anlage zur Beschlussvorlage.

Beschluss-Nr.: VA/099/2025
Beschaffung von Lernmitteln für das Schuljahr 2025/2026
(Vergabe Schulbücher und Arbeitshefte)
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lichtenstein/Sa. beschließt

die Firma „Uhlmanns BÜRO-komplett“ (Inhaber Dirk Uhlmann),
Ernst-Thälmann-Straße 14 in 09350 Lichtenstein/Sa. mit der
Beschaffung aller zur Lehrplanerfüllung erforderlichen Lernmittel,
insbesondere Schulbücher und Arbeitshefte, für die in städtischer
Trägerschaft befindlichen allgemeinbildenden Schulen Lichten-
steins/Sa. für das Schuljahr 2025/2026 zu beauftragen.

Der Verwaltungsausschuss ermächtigt den Bürgermeister der Stadt
Lichtenstein/Sa. die Bestellung der notwendigen Lernmittel für das
Schuljahr 2025/2026 in Höhe von insgesamt 83.881,33 € zzgl.
Erforderlicher Nachbestellungen vorzunehmen.

Beschlüsse Technischer Ausschuss

In der 2. öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses
am 28.04.2025 fassten die Stadträte nachfolgende
Beschlüsse:

Beschluss-Nr. TA/073/2025
Empfehlungsbeschluss zur Billigung sowie Bestimmung zur
Veröffentlichung und öffentlichen Auslegung des 2. Entwurfes
des Bebauungsplanes "Wohnbebauung ehemaliger Hartplatz
Michelner Straße" in Lichtenstein/Sa. 
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Lich-
tenstein/Sa.,
– die Billigung des 2. Entwurfes des Bebauungsplanes „Wohnbe-

bauung ehemaliger Hartplatz Michelner Straße“ in Lichten-
stein/Sa. mit Begründung in der Fassung vom 04.04.2025 und
nach § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB die Veröffent-
lichung im Internet sowie die öffentliche Auslegung nochmalig
nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen durchzuführen

– die Veröffentlichung und Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
ortsüblich bekannt zu machen

– gleichzeitig mit der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Trägerbeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB unter
Einbeziehung der berührten Behörden, sonstigen Träger öffentli-
cher Belange und Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB
nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen durchzuführen.

Beschluss-Nr. TA/074/2025
Bauantrag zur Teilnutzungsänderung vorhandene Garage
Kellergeschoss Wohnhaus zu Abstellraum, Neubau Garage,
Flurstück 895/22 der Gemarkung Lichtenstein, Am Stadtrand 42
in 09350 Lichtenstein/Sa. 
Zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens beschließt der
Technische Ausschuss, dem Bauantrag zur Teilnutzungsänderung
vorhandene Garage Kellergeschoss Wohnhaus zu Abstellraum,
Neubau Garage, Flurstück 895/22 der Gemarkung Lichtenstein, Am
Stadtrand 42 in 09350 Lichtenstein/Sa. mit einer Auflage zuzustim-
men.

AKTUELLES AUS LICHTENSTEIN/SA. UND UMGEBUNG FINDEN SIE UNTER:
WWW.LICHTENSTEIN-SACHSEN.DE



Lichtensteiner Anzeiger 16. Juni 2025 | Seite 4

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete
„Am Auersberg/Achat“ für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 74
Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGe-
mO) in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“
(ZV GGe) am 25.03.2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfül-
lung der Aufgaben des ZV GGe voraussichtlich anfallenden Erträge
und ausstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

§ 1
im Ergebnishaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 604.900 €
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 583.950 €
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf 20.950 €
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf

338.000 € 
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      0 € 
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 338.000 €
– Gesamtergebnis auf 358.950 €
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von

Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus
Vorjahren auf 282.882 €

– Betrag der veranschlagten Abdeckung von
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus
Vorjahren auf 0 €

– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 €

– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 €

– veranschlagten Gesamtergebnis auf 76.068 €

im Finanzhaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 526.800 € 
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 542.700 €
– Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender

Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf -15.900 €

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 338.000 €  

– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 0 €

– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 338.000 € 

– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag
als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss
aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem
Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 322.100 € 

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 1.527.050 €

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 1.849.100 €

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf -322.050 €

– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
im Haushaltsjahr auf 50 €

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf              0 €
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bela-
sten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf                           0 €
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf

2.750.000 €
festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 14 
Verbandssatzung wird auf      444.800 €
festgesetzt.

Gemäß § 14 Abs. 2 Verbandssatzung erfolgt die Beteiligung an der
Verbandsumlage durch die Verbandsmitglieder Stadt Lichten-
stein/Gemeinde St. Egidien im Verhältnis 70/30 v.H.

St. Egidien, den 17.04.2025

Jochen Fankhänel
Verbandsvorsitzender 

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am
Auersberg/Achat“ für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß §
76 Abs. 3 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) öffentlich
bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2025 liegt gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO iVm. § 58
Abs. 1 SächsKomZG vom 1. Juli 2025 für die Dauer von einer
Woche zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der
Sprechzeiten in der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Badergasse
17 in 09350 Lichtenstein/Sa. aus.

Das Landratsamt Zwickau hat am 11. April 2025 unter Az. 1080-
093.12-Z01/02/25/Ull folgenden Bescheid erlassen:
1. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung des Zweckverban-

des Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ für das Haushalts-
jahr 2025 wird bestätigt.

2. Ein Gesamtbetrag für vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde nicht fest-
gesetzt.

3. Ein Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde
nicht festgesetzt.

4. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der
Kassenkredite für die Gemeindekasse in Höhe von 2.750.000
EUR wird mit folgender Auflage genehmigt:
Der Zweckverband hat der Rechtsaufsichtsbehörde jeweils zu
Beginn des Monats eine Liquiditätsplanung mit den voraussicht-
lich anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen vorzulegen.
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5. Der Zweckverband hat bis 31.12.2025 die Jahresabschlüsse
2018 und 2019 festzustellen.

6. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Hinweis
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
worden sind.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen. 

St. Egidien, den 17.04.2025

Zweckverband Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“

Jochen Fankhänel
Verbandsvorsitzender   

Öffentliche Ankündigung von Katastervermessungs- und Abmarkungsarbeiten an Flurstücksgrenzen 
im Bereich der Verfahrensgrenze des Flurbereinigungsverfahrens Hohndorf 

in der Gemeinde Stadt Lichtenstein/Sa., Gemarkung Rödlitz

Adressat: Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksglei-
cher Rechte sowie deren Verfügungsberechtigte und Bevollmäch-
tigte für alle Flurstücke an der Gemarkungsgrenze zur Gemarkung
Hohndorf von der Hauptstraße bis zur Gemarkungsgrenze Oelsnitz
sowie umliegende Flurstücke in der Gemeinde Stadt
Lichtenstein/Sa., Gemarkung Rödlitz.
Auf Antrag des Erzgebirgskreises werden ab Mitte Juni 2025 bis
voraussichtlich Jahresende 2025 hoheitliche Vermessungsarbeiten
durch den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing.
Rigo Ossig (Flockenstraße 27, 09385 Lugau/Erzgeb.) auf oben
genannten Flurstücken der Gemarkung Rödlitz anlässlich der
Grenzwiederherstellung und Abmarkung von Teilen der Verfahrens-
grenze des Flurbereinigungsverfahrens Hohndorf im angegebenen
Bereich durchgeführt.
Die hierbei auszuführenden Amtshandlungen beruhen auf dem
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG)
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636)
sowie weiteren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
Insbesondere werden durch Katastervermessung im Liegenschafts-
kataster festgelegte bestehende Flurstücksgrenzen in die Örtlichkeit
übertragen (Grenzwiederherstellung). Hierzu werden im erforderli-
chen Umfang vorhandene Grenzmarken aufgesucht und deren Lage
auf Übereinstimmung mit den maßgebenden Festlegungen im
Liegenschaftskataster überprüft sowie Grenzmarken zur Behebung

von Abmarkungsmängeln an bestehenden nicht ordnungsgemäß
abgemarkten Flurstücksgrenzen eingebracht. Die mit der Durchfüh-
rung der Vermessung betrauten Personen können sich mit einem
Dienstausweis ausweisen. Sie sind befugt, Grundstücke zu betreten
oder zu befahren (§ 5 SächsVermKatG).
Die Adressaten dieser Ankündigung werden gebeten, dafür Sorge
zu tragen, dass die Flurstücke zugängig und alle Grenzmarken
sichtbar sind. Weisen Sie meine Mitarbeiter bitte auch auf unterirdi-
sche Leitungen hin, die sich im Bereich bestehender Grenzpunkte
befinden könnten und durch eventuell erforderliche Grabungsarbei-
ten zur Suche nach nicht sichtbaren Grenzmarken gefährdet wären.
Sie können den Arbeiten beiwohnen oder einen Vertreter entsenden.
Die Arbeiten können auch ohne Ihre Anwesenheit durchgeführt
werden. Ich bitte um Verständnis, dass eine flurstücksbezogene
Terminangabe aufgrund der umfangreichen Ausdehnung des Mess-
gebietes nicht möglich ist.

Lugau, den 23. Mai 2025

Dipl.-Ing. Rigo Ossig
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Flockenstraße 27, 09385 Lugau/Erzgeb.
Tel.: 037295/6010
www.vermessung-Ossig.de

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete
„Am Auersberg/Achat“ für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 2. HS VwGO wird folgendes bekannt
gemacht:
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom
24. Januar 2025 in der Verwaltungsrechtssache Gemeinde St.
Egidien gegen den Zweckverband Gewerbegebiete „Am Auers-
berg/Achat“; Aktenzeichen: 4 C 5/19 beschlossen:
§ 1 und § 5 der Haushaltssatzung des Antragsgegners für das Haus-
haltsjahr 2017 werden für unwirksam erklärt.

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens.
Der Beschluss ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der
Antragsgegner kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in

Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn
nicht die Antragstellerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher
Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Der Streitwert wird auf 120.270 € festgesetzt.

St. Egidien, den 29.04.2025

Zweckverband Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“

Jochen Fankhänel
Verbandsvorsitzender   



Lichtensteiner Anzeiger 16. Juni 2025 | Seite 6

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ortsübliche Bekanntmachung
über die Veröffentlichung des 2. Entwurfs des Bebauungsplanes 

„Wohnbebauung ehemaliger Hartplatz Michelner Straße“ in Lichtenstein/Sa. nach § 13 a BauGB 

Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. hat in seiner Sitzung am
19.05.2025 den 2. Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnbebauung
ehemaliger Hartplatz Michelner Straße“ mit Begründung in der
Fassung vom 04.04.2025 gebilligt und die öffentliche Auslegung
sowie die Veröffentlichung im Internet nochmalig nur zu den geän-
derten bzw. ergänzten Teilen nach § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a
Abs. 3 BauGB beschlossen.

Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnbebauung ehemaliger
Hartplatz Michelner Straße“ der Stadt Lichtenstein/Sa. und die
Begründung in der Fassung vom 04.04.2025 werden in der Zeit vom
17.06.2025 bis einschließlich 11.07.2025 auf der Internetseite der
Stadt (www.lichtenstein-sachsen.de/bauleitplanung/) sowie auf
dem Zentralen Internetportal des Landes Sachsen 
(www.buergerbeteiligung.sachsen.de) veröffentlicht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Unterlagen im
o.g. Zeitraum durch eine öffentliche Auslegung in der Stadtverwal-
tung der Stadt Lichtenstein/Sa., Badergasse 17 in 09350 Lichten-
stein/Sa., Fachbereich Bauwesen, 7. Obergeschoss zu den
Öffnungszeiten und mit vorheriger Terminabsprache außerhalb der
Öffnungszeiten:

Montag geschlossen
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht zur Verfügung gestellt.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können von jeder-
mann Stellungnahmen zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes abge-
geben werden.

Auch findet eine Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. 

§ 4 a Abs. 3 BauGB unter Einbeziehung der berührten Behörden,
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2
BauGB nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen statt.

Es wird gemäß § 4 a Abs. 3 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass
Stellungnahmen nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen des 
2. Entwurfes des Bebauungsplanes „Wohnbebauung ehemaliger
Hartplatz Michelner Straße“ abgegeben werden können.

Die Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail an bauverwal-
tung@lichtenstein-sachsen.de übermittelt werden. Bei Bedarf
können die Stellungnahmen auch auf anderem Weg abgegeben
werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben, wenn
die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht
von Bedeutung ist (§ 4 a Abs. 5 BauGB).

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a
BauGB i. V. m. § 13 BauGB aufgestellt. Dementsprechend wird
gemäß § 13 Abs. 2 und 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 BauGB sowie von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, zu
umweltrelevanten Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a BauGB
abgesehen und § 4 c BauGB nicht angewendet.

Gemäß § 2 Absatz 1 BauGB wird der Billigungs- und Auslegungsbe-
schluss zum 2. Entwurf hiermit bekannt gemacht.

Lichtenstein/Sa., 22.05.2025

Jochen Fankhänel
Bürgermeister 

Benachrichtigung der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. über eine öffentliche Zustellung

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsver-
fahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat
Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) wird an:

Frau Susann Weise,
zuletzt bekannte Anschrift:
Glauchauer Straße 24, 09350 Lichtenstein/Sa.
letzte Meldeanschrift:
Schulstraße 9c, 09350 Lichtenstein/Sa.

folgendes Dokument öffentlich zugestellt:
Bescheid der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Ordnungsamt vom
22.05.2025; Az.: 3288012024-F-00001/2.

Der Bescheid kann in der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.,
Ordnungsamt, Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa., Zimmer 306
während der Öffnungszeiten

Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr; 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr; 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

eingesehen und abgeholt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der vorgenannte Bescheid öffent-
lich zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Es wird auch
darauf hingewiesen, dass der vorgenannte Bescheid als zugestellt
gilt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind.

Lichtenstein/Sa., 22.05.2025

U. Thomas
Stellv. Fachbereichsleiter Sicherheit, Bildung und Kultur
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KOMMUNALE INFORMATIONEN

Aktuelle Informationen zum Vorhaben 
„Umbau des ehemaligen Stadtbades zum Naherholungszentrum“ Lichtenstein/Sa.

Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. hat der Projektfreigabe zur
Realisierung des Vorhabens „Umbau des ehemaligen Stadtbades
zum Naherholungszentrum Lichtenstein/Sa., Ausbaustufe 1 Freibad
mit biologischer Wasseraufbereitung“ in seiner öffentlichen Sitzung
am 19. Mai 2025 mehrheitlich zugestimmt.

Rückblick:
Das Gesamtprojekt begann im Jahr 2017 mit einer Projektstudie im
Rahmen einer Bachelorarbeit.
Im September 2018 folgte auf einen Beschluss des Stadtrates die
Stellung eines Antrages auf Teilnahme am Bundesprogramm
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport,
Jugend und Kultur“. Die geplanten Gesamtausgaben beliefen sich
auf knapp 4 Mio. € brutto. Inhaltlich ging es um ein Freibad mit
biologischer Wasseraufbereitung sowie weiteren Freizeit- und
Sportanlagen. 
Aus der im Jahr 2017 entstandenen Projektstudie entwickelte sich
ein konkreter Projektantrag. Aufgrund der zahlreichen eingereichten
Anträge erhielt das Lichtensteiner Projekt zum damaligen Zeitpunkt
jedoch keinen Zuschlag.
Im Oktober 2020 wurde das Projekt wieder aufgenommen und die
Zustimmung des Stadtrates zur Antragstellung für das neue Förder-
programm des Bundes zur Errichtung eines Freibades mit biologi-
scher Wasseraufbereitung erneut eingeholt. 
Im September 2021 war der Erhalt eines positiven Zuwendungsbe-
scheides über knapp 2,8 Mio. € der Netto-Baukosten, was einem
Fördersatz von 90% entspricht, zu verzeichnen. 
Im Januar 2022 erfolgte sodann die Beauftragung einer Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung durch das Unternehmen STEG Dresden sowie
deren Vorstellung im Mai 2022 im Stadtrat. 
Im November 2022 schloss sich die Beauftragung eines hydrologi-
schen Gutachtens zur möglichen Erschließung von Grundwasser
an. Daraufhin erfolgte die Vorstellung des aktuellen Vorbereitungs-
standes im Stadtrat sowie im März 2023 im Rahmen einer Einwoh-
nerversammlung. 
Im April 2023 fand der eingebrachte Beschlussvorschlag zur
Projektfreigabe nicht die erforderliche Mehrheit im Stadtrat. 
In der Folge war der Einsatz von bürgerschaftlichem Engagement
zur Rettung des Vorhabens und die Gründung eines Naturbadver-
eins zu verzeichnen.
Im Oktober 2023 wurde im Stadtrat ein Beschluss gefasst,
zunächst Finanzmittel freizugeben, um eine Vorentwurfsplanung der
Badeanlage beauftragen zu können. Damit wurde das Ziel verbun-
den, eine bessere Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat zu
schaffen.
Im November 2024 wurden die Planungsergebnisse dargestellt und
anhand einer Variantenuntersuchung in die öffentliche Sitzung des
Stadtrates eingebracht und die Beschlussfassung zu einer Vorzugs-
variante erreicht. Im Weiteren wurden die Investitionskosten sowie
die präzisierten Betriebskosten in den Doppelhaushalt 2025/2026
eingearbeitet. Die zwischenzeitlich rechtskräftige Haushaltssatzung

beinhaltet Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.182.000 € und
jährliche Betriebskostenausgaben in Höhe von ca. 147.500 €.

Damit war die Voraussetzung für die am 19.05.2025 erfolgte Projekt-
freigabe geschaffen.

Ausblick:
Das nunmehr in die Entwurfsplanung zu überführende Vorhaben
besteht aus einem 1035 m² großen Schwimmerbereich, welcher
mindestens fünf 25-m-Bahnen enthält und einen 1200 m² großen
Nichtschwimmerbereich. Letzterer erhält einen barrierefreien
Zugang durch eine Rollstuhlrampe. Ein begehbarer Steg trennt die
verschiedenen Badebereiche voneinander ab. 
Das gesamte Wasserbecken wird als foliebekleidete Betonbecken-
anlage ausgeführt. Zwischen den Schwimm- und Badebereichen
befinden sich durchströmte Filterkammern gefüllt mit kalkhaltigem
Schotter. Auf dessen Oberfläche bildet sich Bakterienrasen
(Biofilm), der die Nährstoffe verstoffwechselt und andere Bakterien
bindet. Um den Prozess zu starten, werden Nährstoffe und Starter-
kulturen (Booster) zugesetzt. Über Pumpen wird das Beckenwasser
kontinuierlich durch Becken und Filter verströmt. In den Filterkam-
mern sind perforierte Rohre mit Anschlüssen für eine Druckluftreini-
gung des Filtersubstrates vorgesehen. Diese Reinigung erfolgt nach
Bedarf zur Sicherung der Badewasserqualität. Zusätzlich saugen an
den Beckenrändern eingesetzte Skimmer die Wasseroberfläche ab,
um feste schwimmende Bestandteile von dieser zu entfernen.
Das Lichtensteiner Bad strebt somit ein Alleinstellungsmerkmal als
badechemiefreie Anlage in der Region an.
Das über der Filteranlage liegende Holzdeck kann zum einen als
Aufenthaltsbereich zum Sonnenbaden oder beispielweise auch als
Bühne genutzt werden. Umrahmt wird es mit einer attraktiven
Bepflanzung.
In einem weiteren Bereich soll ein Wasserspielplatz für kleinere
Kinder entstehen. Ein Ballspielplatz und ggf. Outdoor-Sportgeräte
sollen die Freianlagen ergänzen und zur sportlichen Betätigung
außerhalb des Schwimmbeckens einladen.
Die kastanienbeschatteten Bänke bleiben erhalten und bieten Sitz-
gelegenheiten innerhalb des Aufenthaltsbereiches oder können für
mögliche Veranstaltungen für Zuschauer als Tribüne benutzt
werden.
Die erforderlichen Funktionsgebäude, wie Sanitär-, Kassen- oder
Personalraum, werden als Fertigbauteile errichtet.
Es ist geplant, fortlaufend über den aktuellen Planungsstand auf der
Internetseite der Stadt Lichtenstein/Sa. zu berichten.

Weitergehende Informationen finden Sie bereits
zum jetzigen Zeitpunkt auf der Internetseite
unter www.lichtenstein-sachsen.de bzw. über
den abgedruckten QR-Code.

Fachbereich Bauwesen

Sitzungstermine

➜ Sitzung des Stadtrates am 16.06.2025, 18:00 Uhr im Mehrzweckraum des Neuen Rathauses, Badergasse 17
➜ Sitzung des Technischen Ausschusses am 23.06.2025, 18:00 Uhr im Mehrzweckraum des Neuen Rathauses, Badergasse 17

Zu den Sitzungen sind Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, recht herzlich eingeladen. Informationen zu Tagesordnung und Beratungsun-
terlagen sowie in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse finden Sie im Ratsinformationssystem, welches über den Link 
https://ratsinfo-online.de/lichtenstein-bi erreichbar ist.



Wichtige Mitteilung zur Trinkwasserversorgung –
Spülung des Leitungsnetzes geplant

Zur Sicherung der Trinkwassergüte führt der
Regionale Zweckverband Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau in Lichtenstein/Sa. vom
16.06.2025 bis 04.07.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr,
planmäßige Netzpflegemaßnahmen durch.
Wir bitten um Beachtung der folgenden Termine und Hinweise. 

Folgende Straßen sind betroffen:
16.06.2025 bis 20.06.2025
Am Hang, Am Reiterhölzel, Am Wind, Anton-Günther-Weg, Fried-
rich-Naumann-Straße, Hartensteiner Straße 42-64, Hohe Straße,
Karlsgraben, Lohberg, Martin-Götze-Straße, Niclaser Straße alle
außer Hausnummern 47 und 86, An der Obstweinschänke, Pesta-
lozzistraße 2 - 58 und 60 - 74 (nur gerade Hausnummern), Ringstra-
ße, Rödlitzer Straße 6 b, h, k, Schöne Aussicht, Straße des Friedens,
Turnerweg, Zum Wiesenrain

23.06.2025 bis 27.06.2025
Albert-Schweitzer-Straße, Am Sandberg, Am Schubertgrund, Am
Schäller, Am Stadtrand, An der Jugendherberge, Äußere Zwickauer
Straße, Dr.-Otto-Nuschke-Straße, Feldstraße, Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße, Grüner Weg, Günsbacher Straße, Güterbahnhofstra-
ße, Helene-Breßlau-Straße, Kaysersberger Straße, Klubhausweg 6 -
8, Lambarenestraße, Michelner Straße, Münstertalweg, Nordstraße,
Rudolf-Breitscheid-Straße, Rümpfstraße außer 1, 1b, 2, 4, 6, 8, 12,
12a und 12b, Schulstraße, Spechtweg, Thomas-Müntzer-Weg,
Webendörferstraße, Winkelweg

30.06.2025 bis 03.07.2025
Altmarkt 8 - 11, Am Friedhof, Chemnitzer Berg 2 - 35, Chemnitzer
Straße, Ernestinenstraße 2 - 12, Ernst-Schneller-Siedlung, Ernst-
Thälmann-Straße 16 - 30, 23 - 43, Glauchauer Straße 34 - 49,
Gottesackergasse, Grünthalweg, Habermanngasse, Hospitalgasse,
Hugo-Colditz-Straße 2 - 8, Innere Zwickauer Straße 2/4 und 5,
Kirchgasse, Kirchplatz, Schloßallee, Teichgasse, Waldenburger
Straße 23, Zeunerberg

03.07.2025 bis 04.07.2025
Schäller 1, 5, 5z, 6, 7, 10, 10a, 11, 12, 14, 14a, 16, 18, 20, 20a, 24 und 26 

Die Rohrnetzspülungen werden vorbeugend durchgeführt, um die
unvermeidbaren Ablagerungen im Leitungsnetz (Sedimente) zielge-
richtet auszutragen. Während der Spülung sind Trübungen des
Trinkwassers, Druckschwankungen oder kurzzeitige Versorgungs-
unterbrechungen nicht zu vermeiden.
Wir bitten darum alle an das Trinkwassernetz angeschlossenen
Geräte unter Kontrolle zu halten und nach Beendigung der Spülung
Ihren Feinfilter rückzuspülen.
Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Zentrale Leitwarte unter der
Telefonnummer 03763 405 405 zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 

Ihr Regionaler Zweckverband Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau
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Blutspendetermine des DRK

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht am Diens-
tag, dem 08.07.2025 von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr im DRK-
Ortsverein Lichtenstein, Waldenburger Straße 28 (ehem.
Gaststätte „Zur Käpplereiche“) in 09350 Lichtenstein/Sa.
Informationen zur Blutspende sowie alle DRK-Blutspendeter-
mine finden Sie unter www.blutspende.de (bitte das entspre-
chende Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon
0800 11 949 11 (kostenlos erreichbar aus dem Dt. Festnetz).
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Die nächste Ausgabe des Lichtensteiner Anzeigers 
erscheint am Montag, dem 14.07.2025.

Der Redaktionsschluss ist am Mittwoch, dem 25.06.2025.

Die Veröffentlichung der Texte
erfolgt entsprechend der Platzverfügbarkeit.

Nachruf

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem Mitarbeiter

Herrn Nils Dauer

der am 8. Mai im Alter von nur 30 Jahren unerwartet verstor-
ben ist.

Mit ihm verlieren wir einen zuverlässigen und wertvollen
Mitarbeiter, der bei allen Kolleginnen und Kollegen und den
Hortkindern sehr beliebt war. Während seiner Tätigkeit im
Hort der Grundschule Rödlitz wurde vor allem seine freund -
liche und engagierte Art sehr geschätzt. 

Er wird uns allen unvergessen bleiben.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

     Der Die Der
Bürgermeister Mitarbeiter/innen Personalrat

Achtung: Verletzungsgefahr durch Sandspielzeug 
auf öffentlichen Spielplätzen

Die Mitarbeiter des Bauhofs halten die Spielplätze in Ordnung und
achten auf die Sicherheit.
Seit geraumer Zeit
wird auf einigen Spiel-
plätzen Sandspiel-
zeug zurückgelassen.
Dies ist gut gemeint,
birgt aber Risiken. Der
Bauhof entsorgt im
Rahmen seiner Kon-
trollen beschädigtes
Sandspielzeug. Aller-
dings wird das Spiel-
zeug nicht nur im
Sandkasten verwen-
det, sondern bleibt auch in den Fallschutzbereichen der Spielgeräte
liegen. Achtung, dadurch besteht beim Fallen erhöhte Verletzungs-
gefahr! Bitte achten Sie darauf und entfernen Sie das Spielzeug aus
diesen Bereichen. Der Fallschutzbereich muss frei bleiben. Das
Spielzeug gehört nur in den Sandkasten. Bestenfalls nehmen Sie
das Spielzeug wieder mit nach Hause.
Bild: Bauhof der Stadt Lichtenstein/Sa.

KOMMUNALE INFORMATIONEN
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Illegale Entsorgung von Haus- und Sperrmüll

Wieder und wieder
werden im gesamten
Stadtgebiet vor allem
die Containerstand-
orte für Altglas und
Altkleidersammlung
zur Entsorgung von
Haus- und Sperrmüll
missbraucht. Dabei
lehnt nicht einfach
eine Tüte mit Altklei-
dern am Container,
weil dieser vermeint-

lich voll ist. Nein, es sind mehrere Säcke mit "einfach" entsorgtem
Hausmüll und Unrat. Dreist und unverfroren werden derartige Abfälle
an den Containern abgestellt. 
Auch große Sperrmüllablagerungen werden ohne Scheu an den
Containern entsorgt. Dabei kann man gerade Sperrmüll einmal im

Jahr kostenfrei über seinen Entsorger abholen lassen.
Zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit werden solche
Ablagerungen dann spätestens durch den Bauhof der Stadt Lich-
tenstein/Sa. bzw. auch durch das Landratsamt aufgenommen und
fachgerecht entsorgt. Das bindet nicht nur unnötige Personalstunden,
sondern erzeugt ungeplant hohe Mehrkosten, die wiederum den
städtischen Haushalt belasten. 
Die Entsorgung derartiger Hausabfälle muss über die Hausmülltonne
erfolgen. Sind die Mengen für die Hausmülltonne zu viel, kann man
auch zu einem Entsorgungsunternehmen fahren und sie dort fach-
gerecht entsorgen lassen. Der Fahrweg zum Entsorgungsunternehmen
muss nicht weiter sein, als zu einem Containerstandort und man hat
die Umwelt und vor allem die Gemeinschaft nicht belastet.
Im Übrigen werden illegale Müllentsorgungen auch zur Anzeige ge-
bracht. Wird ein Täter ermittelt, kann ein Bußgeld von bis zu 10.000
Euro ausgesprochen werden.

Bild: Bauhof der Stadt Lichtenstein/Sa.

Veranstaltungen/Sprechtage der IHK 2025

Die IHK Chemnitz, Regionalkam-
mer Zwickau, Äußere Schnee-
berger Str. 34, 08056 Zwickau,

bietet Unternehmern und Gründungsinteressenten regelmäßig
kostenfreie Sprechtage an.
Die Veranstaltungen und Sprechtage können
telefonisch, virtuell oder persönlich durchge-
führt werden. Eine Anmeldung ist unbedingt
erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.
über den folgenden QR-Code.

WC am Bahnhof wieder nutzbar

Das WC am Bahnhof ist wieder nutzbar. Die durch
Vandalismus zerstörten Türen und Oberlichter
wurden durch die Löffler Metall- und Glasbau GmbH
(Brünlos) erneuert, die technische Gebäudeausrüs-
tung durch die Thost GbR (Lichtenstein/Sa.) instand-
gesetzt.
Die Fassadenflächen aus eintönigem Waschbeton
wurden mit Hilfe und Unterstützung des städtischen
Bauhofes durch TaSSo (Meerane) neu und farbig
gestaltet.
Nutzungsinteressierte können nun durch die Türen
mit Ausschnitten von "schaltbarem Glas" sowohl
tags wie auch nachts von außen Einsicht in die WC-
Räume nehmen und somit in deren dann bereits von
außen ersichtlichen Sauberkeitszustand.
Im Nutzungs- und Verriegelungsfall sind diese Türverglasungen
dann „opak geschaltet“, dann kann man von außen nicht in die
Räume hinein- und von innen nicht hinaussehen. Das blaue LED-
Licht in den Räumen ist kein modisches Statement. Blaues Licht
wirkt beruhigend und beständig. Die kühle Nuance des blauen Lich-

tes erzeugt den Eindruck von Frische und Klarheit –
dies hilft dabei, die WC-Räume sauber zu halten,
macht die Benutzung der WC-Räume angenehmer
und vergrößert relativ kleine Räume optisch.
Durch gestalterische Überarbeitung der umfassen-
den Gebäudefassade soll die gestalterische Anmu-
tung des WC-Häuschens aufgewertet werden. Das
erschien anlässlich der „sowieso“ fälligen Instand-
setzung bedenkens- und durchführenswert, um die
Annehmlichkeit und das Sicherheitsgefühl vor der
Nutzung und für die Nutzung der WC-Räume wirk-
sam zu erhöhen und zugleich die „gestalterische
Hemmschwelle“ für spontanen Vandalismus zu
erhöhen, ohne Zugangshindernisse (Gebühren-
schranken) zu errichten und/oder aufwändige Bewa-

chungsmaßnahmen vorhalten zu müssen.
Die Bauverwaltung dankt allen an der Vorbereitung und Durchfüh-
rung Beteiligten für das angenehme und vertrauensvolle Miteinan-
der und wünscht weitere „gute Verrichtung“.
Bild: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Der Tierschutzverein „Tierfreunde helfen
Tieren in Not e.V.“ informiert auf unserer Website
unter www.lichtenstein-sachsen.de über die zu
vermittelten Tiere.

Amt für Abfallwirtschaft

Für Sauberen Bioabfall –
Schärfere Regeln seit 1. Mai 2025

Richtige Abfalltrennung bleibt wichtig

Damit aus Bioabfällen hochwertiger Kompost entstehen kann, muss
dieser möglichst frei von Fremdstoffen sein. Enthält dieser zu viele
Fremdmaterialen kann dies Umwelt, Pflanzen und Böden schädigen.
Seit dem 01.05.2025 gelten deshalb strengere Grenzwerte für
Fremdstoffe im Bioabfall. 

Bei Fragen zum richtigen Entsorgungsweg einzelner Abfälle steht
unter www.landkreis-zwickau.de/abfall-abc eine Online-Abfrage zur
Verfügung. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.landkreis-zwickau.de/fuer-sauberen-bioabfall
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Gelbe Tonne

Nehlsen Sachsen 
GmbH & Co. KG

Donnerstag
26.06.2025
10.07.2025

Papier und Pappe

KECL GmbH

Donnerstag
26.06.2025
10.07.2025

Restmüll

KECL GmbH

Mittwoch
18.06.2025
02.07.2025

Bioabfall

KECL GmbH

nach Bedarf

Sperrige Abfälle

KECL GmbH

auf Abruf

Bioabfall
Bitte melden Sie die Entleerung zwei Werktage vorher unter
www.landkreis-zwickau.de/biotonne-zur-entleerung-anmelden
oder telefonisch unter 0375 4402-26600 an.

Sperrige Abfälle
Die grundstücksnahe Abholung sperriger Abfälle, sperriger Kunst-
stoffabfälle, von Elektro(nik)-Altgeräten und Schrott kann unter
www.landkreis-zwickau.de/entsorgung-auf-abruf oder mit der
Entsorgungskarte unter www.landkreis-zwickau.de/antrage-und-
formulare angemeldet werden.

Weitere Onlinedienste:
An- und Abmelden von Abfallbehältern • Ändern des Behälterbe-
standes • Anzeigen von Eigentümerwechseln • Melden von defek-
ten Abfallbehältern • Korrigieren der Kontaktdaten • Auskünfte
über: Anzahl durchgeführter Behälterleerungen, Anzahl gemeldeter
überlassungspflichtigen Personen, Anzahl ergangene Gebührenbe-
scheide unter: www.landkreis-zwickau.de/abfall-online
Service-Hotline: 0375 4402-26600
Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

KOMMUNALE INFORMATIONEN

RÖDLITZ
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21. Kinder- und Dorffest in Rödlitz am 24.05.2025

Es war ein wundervolles Fest, bei dem
sowohl Klein als auch Groß bei tollen Auftrit-
ten, leckerem Essen und vielen Attraktionen
wie u. a. der Dampfgartenbahn, der Magic
Slide oder dem Bungee-Trampolin einen
schönen Tag verbracht haben. Am Abend
hat DJ Stopsi mit guter Musik die Besucher
unterhalten.

Wir danken den zahlreichen Helfern:
Personal und Eltern der Grundschule und
des Hortes Rödlitz, Arbeitsgruppe "Dorf-
fest", Elternverein Rödlitz e.V., SV Heinrich-
sort/Rödlitz e.V., Theatergruppe des Hortes
Rödlitz, Musikverein Lichtenstein/Sachsen
e.V., Freiwillige Feuerwehr Heinrichsort,
Freiwillige Feuerwehr Lichtenstein/Sa.,
Lichtensteiner Carnevals Club e.V., Posau-
nenchor Rödlitz, Ju-Jutsu Verein Lichten-
stein e.V., Lichtenauer Einradfahrer, Frau
Lenk, Frau Winkelmann, Frau Rabe

Wir danken den zahlreichen Spendern
und Unterstützern:
Arztpraxis Dr. med. Frank, AT-Tronic GmbH,

AXXELLON GmbH, Bäckerei Vogel, Blumen
Agnes, "deine-neue-küche" Dirk Epperlein,
Elektrotechnik Otto GmbH & Co. KG, Fa.
Held Heizung- u. Sanitärbedarf, Fahrschule
Strößner, Faktor 4 Ingenieurbüro, Familie
Glaß, Familie Kretschmer, Familie Weiß-
pflug, Fleischerei - Fachgeschäft Lau, Flie-
senleger Mirko Gerner, Fliesenleger Fach-
betrieb Andreas Richter, Fritz Rada Eichge-
räte GmbH, "GOODNESS." Sandra Palm,
Hausarztpraxis Lau/Schilling, Hausarztpra-
xis St. Egidien, Heizungsbau Mike Walther,
Herr Dipl. Stom. Steffen Arnold, Herr Laux,
Herr Niescher, Herr Ulbricht, Ingenieurbüro
Thomas Schubert, Innungsfachbetrieb
Thomas Mehlhorn, Kehrer Haus-, Bau- und
Containerservice, phybo – Florian Boden-
schatz, Polster Catering GmbH, Simon Prot-
ze Heizung Sanitär Kundendienst,
Sports4Life & All e.V., Weißflog Immobilien,
WekaSol - Ronny Kunze, WERO Bau,
Wohnungsgenossenschaft Lichtenstein eG,
Zahnarztpraxis Tobias Witt, Zahntechnik
Lichtenstein GmbH, Zimmerei Holzbau Axel
Vogel, Zweirad Uhlmann
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Liebe Vereine, Unternehmen und engagierte Mitbürger,
im Rahmen des Kinder- und Jugendtages 2025, der am 20. Septem-
ber 2025 im Sportzentrum stattfindet, möchten wir ein vielfältiges
und spannendes Programm für unsere jungen Gäste gestalten.
Zu diesem Anlass laden wir Sie herzlich ein, sich aktiv als Sponsor,
mit Mitmachangeboten oder als Versorger (Speisen und Getränke)
zu beteiligen.

Parallel zur 7. Nacht der Jugendkulturen führen wir den Kinder- und
Jugendtag dieses Jahr unter dem Motto "Gesund und stark
aufwachsen" durch und richten ihn inhaltlich auf Gesundheitsför-
derung, Spaß, Kreativität und Bildung aus. Wir sind auf der Suche
nach kreativen Ideen und Angeboten in den Bereichen Sport,
Prävention und Freizeitaktivitäten und allem, was Kindern und
Jugendlichen Spaß macht. Ganz gleich, ob Sie eine Sportstation,
ein Kochangebot, eine Kreativwerkstatt, einen Spieleparcours oder
etwas anderes anbieten können – Ihre Beteiligung trägt dazu bei,
diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.
Wie können Sie sich beteiligen? Ob als Sponsor, Anbieter von
Mitmachaktionen oder als Helfer – wir freuen uns über jede Unter-
stützung. Bitte melden Sie sich bis spätestens 31. Juli 2025 bei
uns, um Ihre Teilnahme zu sichern und Details zu besprechen.
Gemeinsam können wir einen unvergesslichen Tag für unsere Kinder
und Jugendlichen gestalten und ihnen eine Vielfalt an Erlebnissen
bieten. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und darauf, mit Ihnen
zusammenzuarbeiten!
Für weitere Informationen und zur Anmeldung wenden Sie sich bitte
an: Kultur.Palais.Lichtenstein

Herr Brunner 
E-Mail: r.brunner@lichtenstein-sachsen.de
Tel.-Nr.: 037204 - 941395

Bild: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

KULTURELLE EINRICHTUNGEN

Einladung zur Beteiligung am Kinder- und Jugendtag 2025

Rudi auf Reisen (durch Europa bis nach Chemnitz)

Liebe Kinder,
die Stadtbibliothek startet eine ganz besondere Reise, auf die ihr
euer Kuscheltier schicken könnt. Will euer Liebling schon immer mal
spannende Abenteuer erleben, dann gebt ihn uns zu treuen Händen:
unsere Leseratte Rudi macht mit ihm eine unvergessliche Reise.
Wohin es geht, bleibt noch geheim, aber ihr könnt ab 21. Juni Rudis
Freunde-Tour täglich bei Facebook unter 
www.facebook.com/StadtLichtensteinKultur verfolgen.

Zeitplan
Ab 16.06.2025: Abgabe des Kuscheltieres während der Bibliotheks-
öffnungszeiten (1 Kuscheltier pro Kind, Größe des Kuscheltieres:
maximal 50 cm, Name des Kuscheltieres anheften, Daten der
Kuscheltiermama bzw. des –papas erforderlich) 
Abgabeschluss: 20.06.2025 18:00 Uhr
20.06.2025 16:30 Uhr: Nach dem Extra-Bilderbuchkino: „Lieselotte
macht Urlaub“ startet Rudi die Reise mit euren Lieblingen
27.06.2025 16:30 bis 17:30 Uhr: Willkommen zurück! LaRa, das
Lastenrad, begrüßt Rudi und seine Freunde auf der Parksommer-
bühne in Chemnitz (Stadthallenpark) - mit Vorleseaktion. Ihr könnt
euer Kuscheltier dort abholen.

Wer nicht nach Chemnitz kommen kann: Abholung des Kuscheltie-
res in der Stadtbibliothek Lichtenstein/Sa. ab 30.06.2025 während
der Öffnungszeiten möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos. Euer Kuscheltier sollte sich mit anderen
Kuscheltieren vertragen. Einen tollen Preis gibt es auch zu gewinnen.
Dies ist ein gemeinsames Projekt der Stadtbibliothek Lichtenstein/Sa.
und dem Freundeskreis der Bibliothek sowie mit der Stadtbibliothek
Chemnitz und ihrem Förderverein innerhalb des ClaXe-Projektes
zum Kulturhauptstadtjahr.

Katrin Hisslinger, Bibliotheksleitung
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KULTURELLE EINRICHTUNGEN

Ruth Leibnitz trifft auf LICHTBLICKE

Nicht mehr lange und Sie können dieses und andere Werke aus dem
internationalen Wettbewerb der Holzbildhauer – Europäischer
Gestaltungspreis 2025 – zum Thema LICHTBLICKE im
Kultur.Palais.Lichtenstein bestaunen. 
Im Rahmen der Aus-
stellung "Ruth Leibnitz
trifft auf LICHTBLICKE"
präsentieren wir vom
19.07.2025 - 31.08.2025
die Wettbewerbsteil-
nehmer mit ihren Wer-
ken und ehren Ruth
Leibnitz und Ihr Ver-
mächtnis. Dazu erfah-
ren Sie wer Ruth Leib-
nitz war, sehen Werke
der Künstlerin selbst
sowie die bisherigen
Preisträger des Ruth-
Leibnitz-Preises, den
die Stadt Lichten-
stein/Sa. seit 2013 ver-
leiht.
Mehr Informationen
erhalten Sie demnächst auf der Website der Stadt Lichtenstein/Sa.

Bild: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Finissage – TEXTILE BILDER von Ulrich Reimkasten

"Gewebte Bilder kommen geträumten Bildern am nächsten. Weil
weben wie träumen ist." Dieses Credo des Künstlers Ulrich Reim-
kasten beruhigt. Jede noch so beeindruckende Installation wird
irgendwann wieder abgebaut. Doch die Bilder bleiben. 
Eine freie Hängung von 30 Kunstwerken eröffnet dem Besucher eine
begehbare Installation im Luftraum. Große Formate dominieren, die
Qualität von Material und Farbe des Textilen ist hier direkt erfahrbar.
Ganz im Sinne der klassischen Bildwirkerei legt Ulrich Reimkasten
Wert auf den engen Zusammenhang zwischen Malerei und Weberei. 
Zur Finissage wird der Kunstpädagoge Dr. Joachim Penzel aus
Halle/Saale mit dem Künstler ins Gespräch kommen. 

Feier zum Abschluss der Installation und Ausstellung 
29. Juni 2025, 15:00 Uhr
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2, 09350 Lichtenstein/Sa.

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN

n  Kita Flax & Krümel

60 Jahre Kita Flax und Krümel – 
Ein buntes Jubiläumsfest

Am 16. Mai feierte unsere Kita Flax und Krümel ihr 60-jähriges Jubi-
läum – und auch wenn es zwischendurch mal ein paar Regentropfen
gab, ließ sich die Sonne immer wieder blicken.
Unter dem Motto „Zeitreise 1965 – 2025“ entführten die Kinder
unsere Gäste auf eine bunte Reise durch sechs Jahrzehnte Kita-
Geschichte.
Los ging es mit einer kleinen Geschichte aus den Anfangsjahren,
bevor unsere Kinder voller Stolz Tänze, Lieder und Gedichte aus
verschiedenen Jahrzehnten zeigten. Auch der Bürgermeister und
der Kita-Träger hatten ein paar herzliche Worte für alle dabei.
Rund ums Fest gab es viel zu entdecken: Von Sandmalen über
Kinderschminken bis zum Ponyreiten war für jeden etwas dabei –
unterstützt von den angehenden Erziehern der Euro Akademie
Hohenstein-Ernstthal. Und wer genau hinschaute, entdeckte rund
ums Gelände lustige Kindermund-Sprüche, die für so manches
Schmunzeln sorgten.
Ein echtes Highlight war unsere liebevoll gestaltete Ausstellung im
Gruppenraum der Sonnenscheingruppe. Alte Fotos, bunte Leibchen
und längst vergessene Spielsachen luden Groß und Klein zum Stau-
nen ein. Die ein oder andere Geschichte entstand ganz von selbst,
wenn Eltern und Großeltern sich auf den Bildern wiedererkannten.
Ein großes Dankeschön an alle Spender, Eltern und Helfer, die
dieses wunderbare Fest möglich gemacht haben.

Bild: Anne Schild
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n  Kita Knirpsenland

n  Kindertagespflege Würmchenparadies

n  Kindergarten Eurozwerge

Summ, summ, summ – bei den Eurozwergen drehte sich alles um die Bienen!

Bei uns summte und brummte es in den letz-
ten Wochen ganz ordentlich! Gemeinsam mit
den Kindern starteten wir ein spannendes
Bienenprojekt. Unser Ziel war es, den Kinder-
garten-Garten in ein kleines Paradies für
Bienen zu verwandeln – mit einer bunten
Blühwiese, einem Bienenhotel und vielen
tollen Aktionen rund um unsere kleinen, flei-
ßigen Freunde.
Warum wir das machten? Ganz einfach: Uns
war es wichtig, dass die Kinder schon früh
lernen, wie wichtig Bienen für unsere Umwelt
sind. Und am besten verstand man das,
wenn man selbst mit anpackte! Deshalb durften die Kinder bei allem
mitmachen – sie säten Blumen aus, halfen beim Aufbau des Bienen-
hotels und beobachteten neugierig, was da so alles in den Blüten
herumschwirrte.
Natürlich kamen auch Spiel und Kreativität nicht zu kurz: Die Kinder
bastelten Bienenmasken, malten bunte Bilder, probierten verschie-
dene Honigsorten und lernten fröhliche Bienenlieder. Es gab sogar

einen „Summ-Wettbewerb“, bei dem alle
Kinder mit Begeisterung mitmachten!
Ein besonderes Highlight war der Besuch
eines Imkers. Er erklärte kindgerecht, wie
Bienen leben, wie Honig entsteht und warum
wir diese Tiere schützen müssen. Die Kinder
hörten gespannt zu und stellten viele neugie-
rige Fragen.
Das Projekt lief über mehrere Wochen. Am
Ende präsentierten wir unseren Eltern und
Gästen stolz, was wir alles geschafft und
gelernt hatten. Möglich wurde das Ganze
auch durch die freundliche Unterstützung der

Sparkasse Chemnitz – dafür nochmal ein herzliches Dankeschön!
Für uns alle war das Bienenprojekt ein echtes Herzensprojekt. Die
Kinder sammelten nicht nur Wissen, sondern auch viele schöne
Naturerfahrungen – und zeigten, dass auch kleine Hände Großes für
die Umwelt tun können.

Bild: Anne Kämpf

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN

Neues aus der Kindertagespflege Würmchenparadies

Das Frühjahr ist die Jahreszeit in der Nach-
wuchs auf den Bauernhöfen im Fokus steht.
Auch in der Pflanzenwelt erwacht so
manches Pflänzchen neu. Deshalb standen
und stehen diese Themen bei den Kleinsten
derzeit im Mittelpunkt. Der Bauernhof faszi-
niert Kinder jeden Alters, nicht nur wegen der
Bauernhoftiere, den Fahrzeugen und der
Natur. Vielmehr begeistert die kleinen und
großen Entdecker auch das Wissen um die
Herkunft unserer Nahrungsmittel. Woher
kommt die Milch? Wer legt die Eier? Was
braucht man eigentlich, um Brot zu backen?
All diese Fragen und noch viel mehr, wurden im Projekt Bauernhof
gemeinsam erforscht und beantwortet. Es gab einen Besuch in der
Gärtnerei, wo Blumen und Fahrzeuge bewundert wurden. Die Milch-
tankstelle war bei uns zu Besuch, die Pferdekoppel war Ausflugsziel
und immer wieder gab es die Möglichkeit, auf dem Wochenmarkt

selbst frisches Obst und Gemüse auszuwäh-
len.
Ein ganz besonderer Tag war für uns aber der
Besuch beim Hobbyimker und dem Hobby-
bauern. Kleine Kälber hautnah, genauso wie
Lämmchen und Schafe. Einmal spüren wie
weich die Wolle ist; Hühner, die „extra“ für
uns frische Eier gelegt hatten und Wachteln -
manch einer fragte sich, warum diese Eier
plötzlich so klein sind.
All dies waren schöne Erfahrungen. Einen
Bienenstock bewundern und einmal aus der
Wabe Honig lecken, das ist schon ein biss-

chen Landleben. Und wenn dann die ersten Würmchen vor lauter
Staunen und Erzählen nicht nach Hause wollen, können wir uns nur
ganz herzlich bedanken, dass es immer wieder so tolle Helfer gibt
die uns solche Möglichkeiten schenken.
Bild: Janet Milde

Neugierig, sportlich, mittendrin!

Im letzten Monat war bei uns einiges los – voller
Bewegung, Gemeinschaft und Entdeckerfreude!
Ein besonderes Highlight war der fünfte Spandauer
Velours Kindergarten-Cup: Fünf Kitas traten gegen-
einander an und unsere Mannschaft zeigte vollen
Einsatz. Zwei Unentschieden, zwei Siege – am
Ende freuten wir uns riesig über den zweiten Platz.
Auch abseits des Spielfeldes blieb es sportlich:
Beim Flizzy-Abzeichen konnten die Kinder an
sieben Stationen zeigen, was in ihnen steckt. Ob
balancieren, springen oder laufen – mit jeder
Menge Spaß sammelten sie fleißig Punkte für ihre

„Käsestückchen“. Der Ehrgeiz war geweckt, und
der Stolz über das Erreichte stand ihnen ins
Gesicht geschrieben.
Und weil Bewegung verbindet, waren beim letzten
Krippenkreis auch die Eltern mit dabei. Gemein-
sam wurde gekrabbelt, getanzt, gerutscht und viel
gelacht – ein fröhlicher Vormittag, der Groß und
Klein begeisterte. Übrigens: Für unseren Krippen-
kreis gibt es noch freie Plätze! Eltern, die unsere
Kita kennenlernen möchten, sind herzlich eingela-
den, vorbeizuschauen und mitzumachen.
Bild: Kita Knirpsenland
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n  Heinrich-von-Kleist Oberschule

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULENn  Kindergarten Spatzennest

Der Mai im Spatzennest

Im Wonnemonat war viel los bei uns im Spatzennest. 
So machten sich unsere „Schmetterlinge“ zusammen mit Ihren
Familien auf zu einer tollen Wanderung durch den Wald, welche mit
einem gemeinsamen Picknick endete. 
Die „Käfer“ besuchten Dr. Schubert in seiner Zahnarztpraxis und
ließen sich alles genau erklären. Manche Kinder waren sogar so
mutig und haben einige Geräte selbst ausprobiert.
Am 10.05. fanden sich fleißige Eltern und das Spatzennest-Team
zum „Frühjahrsputz“ ein. Gemeinsam wurde das Außengelände auf
Vordermann gebracht, Spielgeräte und Garderoben gereinigt sowie
im Eingangsbereich neue Blumen eingepflanzt. 
Dann war es endlich
soweit und wir feierten
am 23.05. unser diesjähri-
ges Kindergartenfest. Für
die Kinder gab es viele
Attraktionen, wie z. B.
eine Hüpfburg, Ponyrei-
ten, eine Bastelstraße,
einen Bewegungspar-
cours und Kinderschmin-
ken. Die Erwachsenen
fanden bei selbst geba-
ckenem Kuchen die Gelegenheit, das eine oder andere Gespräch
mit den Erzieherinnen bzw. untereinander zu führen. Es war ein
gelungenes Fest und alle gingen am Abend zufrieden nach Hause.
Ereignisreiche Wochen liegen hinter uns und viele schöne Momente
werden folgen, denn zum Kindertag wird uns ein Puppentheater
besuchen und die Schulanfänger fiebern ihrer Festwoche entgegen.
Wie man sieht, es ist immer was los im Spatzennest. 

Andrea Uhlmann, Stellvertretende Leiterin Bild: Mandy Hammer

Erste Klassenfahrt der Klassenstufe 7

Unser 7-er Jahrgang traute sich Anfang Mai in die Jugendherberge
Schöneck. Für sie ist es die erste Klassenfahrt in ihrem Schulleben
gewesen. Dabei wurde gleich eine tolle und sanierte Unterkunft, mit
gesundem, reichhaltigem und absolut ausreichendem Essen für
Jedermann, gewählt.
In Schöneck angekommen ging es erst einmal in den Klettergarten.
Die Höhe machte es möglich, dass die Klassen aufeinander hören
mussten. Jeder kam in den Genuss anderen Mitkletternden zu
helfen, sodass einige sogar ihre eigenen Grenzen überschreiten
konnten. Besonderen Spaß machten die langen Seilbahnen am
Ende einer Kletterstrecke. Sie boten genügend Zeit für ausgiebige
Urschreie, die nicht nur bei den Kletterern für Belustigung sorgte.
Sportlich ging es am Folgetag dann schon weiter. Auf ungeahnter
und abenteuerreicher Strecke trotz Navi, wurde eine Wanderung
zum Besucherbergwerk „Grube Tannenberg“ gemacht. Mit einer
Führung durch das Gangerzbergwerk des 20. Jahrhunderts konnten
allerhand Informationen mitgenommen werden und einige mussten
sich ein wenig ausruhen. Die 10 Kilometer auf dem Hinweg mussten
danach auch wieder zurückgelaufen werden. Damit lohnte sich für
jeden das umfangreiche Essen. Am Abend wurden alle mit einer
Disko belohnt. Es durften sich alle Lieder gewünscht werden,
sodass sich alle nochmal richtig auspowern konnten. Einige waren
nass geschwitzt, andere heißer. Zum Glück der letzte Abend, bis es
am nächsten Tag wieder zurückging – und was wäre eine Klassen-
fahrt ohne Theater? Auch hier haben sich einige 7. Klässler nicht
lumpen lassen und den Kasper gespielt. Für alle ein einmaliges
Erlebnis in Schöneck mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen.

n  Gymnasium Prof. Dr. Max Schneider

GymLi im Naturschutz unterwegs

„Klimaschule“ – das bedeutet für uns als GymLi in besonderem
Maße Engagement im Naturschutz.
Neben den festen und jährlich
stattfindenden Projekten der Klas-
sen 8 zum Umwelttag und dem
"Apfeltag" der Klassen 7 versu-
chen wir auch andere Projekte
zu unterstützen und einen kleinen
Beitrag zum Natur- und Umwelt-
schutz außerhalb des Unterrichts
und der Schule zu leisten.
Am 29.04.2025 trafen sich 15:00
Uhr 10 Schüler und Schülerinnen
der Klassen 8 bis 12 mit Frau
Gröning in Rödlitz an der Natur-
schutzstation Rödlitztal e. V., um ein Projekt im Bereich Umwelt-
und Naturschutz zu unterstützen. Herr Markus Pfeifer hatte die Idee
an das Klimateam herangetragen, einheimische Wildsträucher zu
setzen, damit sich die Insekten wieder Lebensraum erobern können. 
Herr Rietzsch, der Leiter der Naturschutzstation, leitete uns in der
praktischen Arbeit an, erklärte aber auch Wissenswertes über den
Erhalt und die Notwendigkeit einheimischer Sträucher. So wurden
Löcher gegraben, Sträucher gepflanzt und gegossen und viel
gelacht. 
Danke an die Beteiligten, die an ihrem freien Nachmittag dieses
Projekt unterstützten. Vielleicht gibt es im nächsten Jahr noch mehr
unterstützende Kräfte.

Bild: Frau Gröning (Gymnasium Lichtenstein/Sa.)
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Bastelnachmittag in der Kinderhilfe

Ein fester Bestandteil unseres
Angebotes für die Kinder ist
der Bastelnachmittag in den
Räumen der Kinderhilfe. Un-
ter Anleitung unserer Pro-
jektteilnehmer entstehen klei-
ne Kunstwerke, die bestimmt
zu Hause ihren individuellen
Platz finden werden.

Bild: Kinderhilfe 
Lichtenstein/Sachsen e.V.
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n  Gymnasium Prof. Dr. Max Schneider

Sonne und blauer Himmel begleitet 
die Auszeichnungsveranstaltung 

der Karl-Max-Schneider-Stiftung im Leipziger Zoo

Der gebürtige Lichtensteiner Karl Max Schneider leitete mit Interesse
und Leidenschaft für Philosophie und Naturwissenschaften 21 Jahre
den Leipziger Zoo. Sein Nachlass wird heute von der Karl-Max-
Schneider-Stiftung verwaltet und jährlich werden auf naturwissen-
schaftlichem und künstlerischem Gebiet herausragende Leistungen
von Schülern und Schülerinnen gewürdigt.
Am Freitag, dem 28.03.2025 war es dann wieder soweit. Geführt
von zwei Lotsen des Leipziger Zoos durchquerten alle Teilnehmer
verschiedene Regio-
nen der Welt und be-
obachteten Gepar-
den, Nashörner, Hu-
sarenaffen und mehr.
Nach einer mittägli-
chen Stärkung muss-
ten die Auszuzeich-
nenden nicht mehr
lange auf ihre Ehrung
warten, so begrüßte
sie auch der Kurator
des Zoo Leipzig, Dr.
rer. Nat. Till Ramm.
In einem feierlichen
Rahmen, gestaltet
durch musikalisch-
künstlerische Beiträ-
ge von Chor und
Sprechergruppe, konnten jetzt die Talente der Naturwissenschaften
und der Kunst ihre Preise entgegennehmen. 
Die einzelnen Auszuzeichnenden wurden in kurzen Reden in ihrer
Leistung gewürdigt und mit der Übergabe der Urkunde und einem
Blumenstrauß wertgeschätzt. 
Auch wir als Redaktion der GymNews möchten allen Preisträgerin-
nen und Preisträgern unseren Glückwunsch aussprechen. Solch
eine Veranstaltung ist auch Motivation für mehr Schülerinnen und
Schüler, ihre Interessen und Talente zu entfalten und so zeigen zu
können, was mit Engagement, Fleiß und Kreativität schaffbar ist.

Die Redaktion der GymNews

Bild: Frau Schaaf

Aktuelle Neuigkeiten und Informationen rund um
den Schulalltag finden Sie auf der Website des
Gymnasiums. Scannen Sie den QR-Code, um auf
die Website zu gelangen.

n Termine
– Mittwoch, 18.06.2025, 17:00 Uhr

Reisepräsentation und Vorabgespräch für unsere Ferienfahrt
vom 04.07. bis 06.07.2025 mit Eltern und Kindern im Veranstal-
tungsraum der Kinderhilfe.

– Freitag, 27.06.2025, 14:00 Uhr
Sommerfest im HEWAG-Seniorenstift
Die Kinderhilfe ist recht herzlich eingeladen und die Teilnahme
ist ausdrücklich erwünscht.

– Freitag, 04.07.2025 bis Sonntag, 06.07.2025
Ferienfahrt nach Oberwiesenthal

– Dienstag, 08.07.2025, ab 09:30 Uhr
Ein Tag auf dem Reiterhof von Peter Müller
• Abfahrt: 09:30 Uhr
• Rückfahrt: 13:30 Uhr

– Donnerstag, 10.07.2025, ab 09:45 Uhr
Wir backen Brötchen in Gersdorf beim Verein der Mehlsäcke
• Abfahrt: 09:45 Uhr
• Rückfahrt: 13:00 Uhr

n Angebote ab Juni 2025
– Gemeinsam, statt allein über Aufgaben brüten

Wer möchte gern mit Unterstützung Hausaufgaben erledigen
oder für Arbeiten lernen?
Das ist möglich jeden Mittwoch ab 16:00 Uhr in der Kinderhilfe.

– Wer hört gern zu beim Vorlesen?
Am Abend ausspannen und guten Texten lauschen?
Das wäre möglich immer am letzten Mittwoch im Monat ab
17:00 Uhr mit einem kleinen Abendsnack in der Kinderhilfe.

Öffnungszeiten (unter Vorbehalt!)
Geschäftsstelle, Altmarkt 8       Kindermarkt, Altmarkt 6

Montag:       geschlossen            Montag:       geschlossen
Dienstag:     10:00 – 14:00 Uhr    Dienstag:      09:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch:     10:00 – 14:00 Uhr    Mittwoch:     09:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 14:00 Uhr    Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Freitag:         geschlossen            Freitag:        geschlossen

Altmarkt 8, 09350 Lichtenstein/Sa.
Tel.: 037204/941915 | Fax: 037204/941917

E-Mail: kinderhilfe-lichtenstein@gmx.de

VEREINSNACHRICHTEN

Anzeige(n)
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Fotomarathon

Wann? Samstag, 21. Juni 2025, 
von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr!

Anmeldeschluss: 10. Juni 2025.

Weitere Infos und Anmeldung unter der E-Mail-Adresse: 
Nicole.schulze@lebenshaus.org

VEREINSNACHRICHTEN



Am letzten Aprilwochenende fand das 
45. Kirschblütenfest, geprägt vom Jubiläum zur
35-jährigen partnerstädtischen Gemeinschaft,
in Enger statt.
Einen Bericht über das Veranstaltungswochen-
ende finden Sie über den QR-Code auf der
Website der Stadt Lichtenstein/Sa.
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Wer gewinnt die „Goldene Fahrkarte“?

Ein bisschen Nostalgie gibt es im Monat Juni 2025 beim 1. Lichten-
steiner Schützenverein e. V. Wie bestimmt viele ältere Leser noch
wissen, gab es in den 80er und 90er Jahren den Wettkampf um die
"Goldene Fahrkarte". Das war ein Luftgewehrschießen auf 4 Meter
Entfernung auf eine spezielle Scheibe. Diesen Wettkampf gab es in
unzähligen Betrieben, Schulen und Institutionen und erfreute sich
großer Beliebtheit. Diesen Wettkampf lässt nun der 1. Lichtensteiner
Schützenverein e. V. vom 01.06.2025 bis zum 29.06.2025 wieder
aufleben und lädt alle Interessenten recht herzlich auf den Schieß-
stand nach St. Egidien ein. Es kann Jeder ab 14 Jahren seine Zielge-
nauigkeit beweisen. Es dürfen auch Personen teilnehmen, die nicht
in einem Schützenverein oder Jagdverband sind. Geschossen wird
mit einem DDR-Luftgewehr der Firma Hähnel aus Suhl. Auch die
Scheiben wurden im Original nachgedruckt. 
Die Termine sind jeweils:
– Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
– Freitag von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr und
– Sonntag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Das Startgeld beträgt 3,00 Euro. Die Waffe und Munition werden
vom Verein gestellt. Es sind keine eigenen Waffen erlaubt. Nachkauf
ist möglich, es zählt nur die letzte Serie. Die Nachkauf-Gebühr
beträgt 3,00 Euro.
Natürlich gibt es auch attraktive Preise und eine Urkunde.
1. Platz: 50 Euro • 2. Platz: 30 Euro • 3. Platz: 20 Euro

Die Siegerehrung findet dann am 29.06.2025 auf dem Schießstand
in St. Egidien, Achatstraße 10, ab 10:00 Uhr statt. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt.
Die Lichtensteiner Schützen laden alle interessierten Bürger recht
herzlich ein und würden sich über viele Teilnehmer freuen.
Weitere Informationen gibt es auch auf der Website unter 
https://www.1-lichtensteiner-schuetzenverein.de/index.htm

Uwe Hofmann, Präsident

VEREINSNACHRICHTEN

45. Kirschblütenfest Enger –
35 Jahre Partnerstadt Lichtensteins

Informationen zu den Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Website unter: 
www.lichtenstein-sachsen.de.

bis 29.06.2025, 10:00 Uhr
Sonderausstellung „TEXTILE BILDER“ von Ulrich Reimkasten 
(Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertage)

Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2

17.06.2025, 16:30 Uhr
Interkulturelle Begegnung für Jugendliche und Erwachsene

Begegnungszentrum „PLUSPUNKT“, 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 B, 

19.06.2025, 11:30 Uhr
Öffentlicher Seniorenmittagstisch

Pflegekompetenzzentrum Lichtenstein, Am Bahnhof 2

19.06.2025, 18:00 Uhr
Live-Konzert: Defeater, SAY IT ANYWAY und JOTA

Jugendzentrum RIOT, Waldenburger Straße 15

20.06.2025, 14:00 Uhr
Sommerfest der Europäischen Grundschule und 
des Kindergartens Eurozwerge

Europäische Grundschule, Pestalozzistraße 26

20.06.2025, 14:00 Uhr
Kaffee und Kuchen im Lesecafé

Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3

VERANSTALTUNGSKALENDER

„Frauen“ e.V.

Hartensteiner Straße 29 · 09350 Lichtenstein/Sa.
Telefon und Fax: 037204/2014 · Handy: 0151/54058406

n Veranstaltungen:
17.06.2025    14:00 Uhr   Gedächtnistraining - einmal anders!
24.06.2025    14:00 Uhr   Rommé-Nachmittag
01.07.2025    Busfahrt:     Saurierpark Kleinwelka bei Bautzen
01.07.2025    14:00 Uhr   Rommé-Nachmittag für Nicht-Busfahrer
08.07.2025    14:00 Uhr   Literarisch-musikalischer Kaffeegenuss

Veranstaltungen ohne Ortsangabe finden in der Hartensteiner Stra-
ße 29 statt.

n Vorschau: 
15.07.2025: Sommerfest
29.07.2025: Busfahrt ins Grüne (Erzgebirge)

In unserer Geschäftsstelle können Sie außerdem folgende Beratun-
gen der Arbeiterwohlfahrt kostenfrei in Anspruch nehmen:
Schwangeren- und Familienberatung donnerstags in den geraden
Kalenderwochen in der Zeit von 08:00 bis 15:30 Uhr. Um vorherige
Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 03723 711086 wird gebeten.

Gunhild Wagner
Vorstandsvorsitzende
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20.06.2025, 16:30 Uhr
EXTRA-Bilderbuchkino für kleine Leute ab 4 Jahren
Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3

21.06.2025, 10:00 Uhr
Foto-Marathon für Jugendliche und Erwachsene
Lebenshaus e. V., Weststraße 1 A

21.06.2025, 10:00 Uhr
4. Sport- und Dorffest
Kirmesplatz Heinrichsort, Sportplatzweg

21.06.2025, 19:00 Uhr
8. Lichtensteiner Whiskynacht
Hof des Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2

27.06.2025, 14:00 Uhr
Sommerfest im HEWAG Seniorenstift
HEWAG Seniorenstift, Martin-Götze-Straße 14

28.06.2025, 09:00 Uhr
Strebertag/Castingfieber in der Miniwelt
Miniwelt, Chemnitzer Straße 43

29.06.2025, 15:00 Uhr
Finissage TEXTILE BILDER von Ulrich Reimkasten
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2

01.07.2025, 09:30 Uhr
Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V.
Neumarkt

01.07.2025, 16:30 Uhr
Interkulturelle Begegnung für Jugendliche und Erwachsene
Begegnungszentrum „PLUSPUNKT“, 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 B

11.07.2025 bis 17.08.2025, 12:00 Uhr
Hüpfburgen Spaß – Outdoor & Indoor Parcours
Festplatz Glauchauer Straße

12.07.2025, 17:00 Uhr
Öffentlicher „Stuhlgang“ (Nachtwächterrundgang)
Hof des Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2

VERANSTALTUNGSKALENDER

Impressum – Herausgeber: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. und Verwal-
tungsgemeinschaft • Verantwortlich für den amt lichen Teil: Herr Jochen
Fankhänel, Bürgermeister der Stadt Lichtenstein/Sa. und für Mitteilungen der
Mitgliedsgemeinden Bernsdorf und St. Egidien in der Verwaltungsgemein-
schaft deren Bürgermeister • Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil:
jeweiliger Auftrag geber/Verfasser • Redaktion: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.,
09350 Lichtenstein, Badergasse 17, Fachbereich Allgemeine Verwaltung und
Bürgerservice, Telefon: 037204 61320, Fax: 037204 61107, E-Mail: amts-
blatt@lichtenstein-sachsen.de • Verlag, Satz, Druck, Vertrieb, Anzeigen:
RIEDEL GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mittel-
deutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau/OT Ottendorf,
Telefon: 037208/876-0, Fax: 037208/876299, E-Mail: info@riedel-verlag.de,
Inhaber: Hannes Riedel. Es gilt die aktuelle Anzeigenpreisliste 2025 • Vertei-
lung: Die Stadt Lichtenstein/Sa. mit allen Ortsteilen verfügt laut Quelle Deut-
sche Post über 6873 Haushalte. Die nicht zur Verteilung kommenden Exempla-
re liegen zur kostenfreien Mitnahme an den bekannten Auslagestellen aus. Es
wird für jeden Haushalt ein Amtsblatt zur Verfügung gestellt. Sollten Sie den
Lichtensteiner Anzeiger nicht erhalten haben, so können Sie dies gern unter
folgender Telefonnummer melden: (0371) 65622100. • Stand: 2025

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Jehovas Zeugen

Zeit der Zusammenkunft:
Donnerstag 19:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr
Ort der Zusammenkunft: Königreichssaal 

Hohndorf, Garnstraße 1
Telefon: 0176 60445095

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Rödlitz-Heinrichsort 

Konsumgenossenschaftsweg 4
09350 Lichtenstein/Sa. OT Rödlitz

Telefon: 037204 2879, Fax: 037204 72512
E-Mail: kg.roedlitz_heinrichsort@evlks.de

www.kirch-gemeinde.de

n Veranstaltungen:
Hinweise zu den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte unter: 
http://www.kirche-roedlitz.de

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Lichtenstein

Am Grünen Winkel 6, 09350 Lichtenstein/Sa.
Telefon: 01522 7726746, www.efg-lichtenstein.de

n regelmäßige Veranstaltungen:
donnerstags  10:00 Uhr     Gebet für die Gemeinde
sonntags       10:00 Uhr     Gottesdienst

Friedenskapelle Lichtenstein

KIRCHENNACHRICHTEN

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lichtenstein

Lutherplatz 2, 09350 Lichtenstein/Sa., Telefon: 037204 2060 •
Pfarrer Mitzschke, Telefon: 037204 2241

n Veranstaltungen:
20.06.2025   19:19 Uhr   Light Launch Lutherkirche
22.06.2025   09:30 Uhr   Jubelkonfirmations-
                                      gottesdienst                       Laurentiuskirche
29.06.2025   09:30 Uhr   Sakramentsgottesdienst    Laurentiuskirche
06.07.2025   09:30 Uhr   Der etwas andere 

Gottesdienst Lutherkirche
13.07.2025   09:30 Uhr   Sakramentsgottesdienst          Lutherkirche

n regelmäßige Veranstaltungen (nicht in den Ferien):
Dienstag      ab 08:30 Uhr      Eltern-Kind-Kreis im Lutherhaus
Mittwoch     19:30 Uhr           Kirchenchor im Lutherhaus 

Christliches Glaubenscentrum Lichtenstein e. V.

Paul-Zierold-Straße 8, 09350 Lichtenstein/Sa. 
Telefon: 037204 7710, Fax: 037204 77110, 

E-Mail: info@gclev.de, www.gclev.de

n Veranstaltungen:
Sonntag, 22.06.2025 09:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 29.06.2025 09:30 Uhr Gottesdienst 
Samstag, 05.07.2025 19:30 Uhr Abendgottesdienst
Sonntag, 13.07.2025 09:30 Uhr Gottesdienst
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